
168 U. WILCKEN: Ein Schwur im Chons-Tempel von Karnak. L48. Band. 

Ein Schwur im Chons-Tempel von Karnak. 
Von ULRICH WILCKEN. 

Auch der Hellenist nimmt teil nn der Verehrung des großen Ägyptologen, 
dessen Audenken uieser Band gewidmet ist. Hat LEPSIUS doch durch seine 
nkademische Abhandlung über die Ergebnisse der ägyptischen Denkmäler fl1r 
die Kenntnis der Ptolemäergeschichte, durch seine Ausgabe des Dekrets von 
Knnopos und znhlreiche andere Arbeiten auch in die hellenistische Geschichte 
hineingeleuchtet. Inzwischen ist durch den Aufschwung der griechischen Papyrus
kunde die Verbindung zwischen ägyptologischer und hellenistischer Wissenschaft 
eine noch Yiel engere als zu LEPsms' Zeit geworden, was freilich in den Arbeiten 
der heutigen Generation noch viel zu wenig hervortritt. Auch der folgende 
kleine Text weist wieder auf die Notwendigkeit gemeinsamer Arbeit hin. Er 
steht auf einem Ostrakon, das kürzlich I-Ir. Oberlehrer Dr. HANS LAl'tiER aus Leipzig 
in Theben erworben hat, und dessen Edition er freundliehst mir übertragen hat 1• 

Ich lese den Text folgendermaßen: 

''Opxo~, ~v ~E.i o!J.~O"ctl ·upctxA.E.!~."v 
I I I 

AWY.tou KecpctA.wvL flept')'Evou 
>I "" /3 I "" ~ E7n 'TOtJ XE.O"E. Clli'JOU 'T'IJl ~6 

'Tou 'A.SJp 7~ (gro~) i'J' ,, N~ 'Tou-

'Tov T~V • Hpctx/,~ Y.Cl~ TOJ~ o-vv-
' C\_ \ t;"' \ ~I 

VelOtJ~ ..::TE.OtJ~ E.l !J.'IJV tf!E. 
~ (\ I I ' I 
OlE.VE.X..::TfV'TE.~ 1rf0~ EeltJ'T9~~ 

> I "" ~ I "" , Ein 'TOtJ opo!J.OU 'TOtJ A7roAl\WVl-

~OtJ 7~ ß 'To;; ctv'Tov !J.i'JVO~ 
10 Tct~ o-uv.S~xct~ l~wxct-

!J.E.V Ilept')'Ev~ 'TWL ypct!J.

,uctnt, ~~~'Tl lctv 'TEI\w

'T~o-~ o r.ct'T~P p.ou, elo-i-
t I > "" cl c; W 'TOV EfJ.CltJ'TOtJ tJlOV 

1:, el~ T~v o-uvo~ov. llep~ 
~I c I I I 
oE E'TEpOU 'TlVOV 7rpct')',U.Cl'TO~ 

Öpo~ o~Sek ''/EJ'OVE.V. 

1 Eine Photographie rles Rekto wird Ilr. Dr. LntER bringen in seiner Schrift: • Griechische 
Kultur im Bilde" S. 78 (\Vissenschaft und Bildung, Leipzig, Quelle und l\feyer). 
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Verso: 

( >uS.Ev -v~:u8'cc ~v T~J 
,., "' I 

opx11 ~üTtv. 11 

:!o 'Of.).Cüctvio..,· 6~ ctViCiV 

ixTEtvEtv Tcv Kscpd
/,wvct T~) xotv~) civov 

Xe (cd.{.).tov) ct 7rctpct%00(.).ct, 

(.)..~ Cf.).O(i'CX.VIO~ 8'€ TOV 

:!;, < llpctxAt:td'ov ixTEtvt:tv 
) \ \ I 

CWTOV TC XEfel(.).!OV. 

(2. Hand:) ~topx~[q-~'11 ct~(Ac~) 
~pxo~. 

16~) 

2 Zu IIE~tyf,,ou (statt fiE~t<y:vo"JI;') paßt fl:~t')lf,,Yl iu 11. - 3 Die Zahl kol'!'igiert, vielleicht ~- -
7 I. t;,~l'E't./3•;vul;'. Am Schluß scheinen u nnd I;' am Hnnde iiber einander angebracht zu sein, wie das 

c: Uber .,.~/c')ltJ.a-ro in lti. - 16 I. •w~c:. - 17 Gegen die vielleicht naheliegende Änderung ~~uo~· 
für g~oc: spricht das Perfektmn "/'Y"''E''· - 23 Y.E (~/c•;.tot•) mit dem Monogramm i' geschrieben. -
27 ~~o~us!'7$YJ (= 8w;~ut'7.'2-YJ), nicht ganz sicher. 

Wenn ich den schlecht konstruierten Text recht verstehe, besagt er 
folgendes: 

>>Der Eid, den schwören soll Herakleides, des Lucius Sohn, dem Kephalon~ 
des Perigenes Sohn, hn Chesebaieon am 24. Hathyr im 8 . .Jahre (= 110 v. Chr.): 
»Bei diesem Herakles und den mitthronenden Göttern, wahrlich, da wir mit ein

ander stritten auf dem Dromos des Apollotempels am 2. desselben Monats, gaben 
wir die Vereinbarungen Perigenes dem Schreiber, des Inhalts, daß ich, wenn 1nein 
Vater stirbt, meinen Sohn einführen werde in den Verein. Über irgendrinen 
anderen Punkt wurde keine Festsetzung getroffen. Es ist keine Lüge in dem 
Eide. 11 Wenn er (Heraldeides) den Eid leistet, soll Kephalon dem Verein sofort 
ein Keramion vVein als Buße liefern; wenn Herakleides aber nicht schwört, dann 

soll er selbst das Keramion liefern. (2. Hand:) Geschworen wurde ein anderer Eid. n 

Das Hauptinteresse an diesem Text liegt für die Ägyptologen in der Tat
sache, daß er eine treffende Parallele bildet zu den zahlreichen demotischen 
Eiden, die EuGENE REVILLOl'T vor längeren Jahren, gleichfalls aus thebanischen 
Ostraka, herausgegeben hat (Hev. Egyptol. IV 140ft'., V 23ft'.). Bisher gab es 
hierzu nur eine griechische Parallele, ein Berliner Ostrakon (aus WmoEliiANNS 

Besitz), das ich in der Revue Egyptologique VI 1111'. (mit Bemerkungen von 
REVILLOUT) und dann als Nr. 1150 in meinen »Griechischen Ostraka II (( heraus
gegeben habe 1• Auch dieses beginnt: ''opxoc;, ~v ~E'L cr.).oüctt xTI,.' Den Schluß habe 
ich erst jüngst bei einer Revision des Originals folgendermaßen hergestellt (Z. 1 0): 
'Op..ocrdvTwv 8'~ (statt W(.).Cü~v ! .. 6. ct) ctuTwv cl7rci,JscrSctt ct~TcJc;, E[ 6~ l1.)..~j, €p%t:crSct.t 

1) Ein Faksimile bietet SuoHO:FF, Ärztliches a.us griechischen Papyn1surkunden 190V Taf. lll. 

Zeitschr. f. Ägypt. Spr., 48. Band. 1910. 22 
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i,d T;v ir.t(J"TctT'IJV. REYILLOUT unterscheidet unter srinen demotischen Eiden (Rev. 

Egyptol. IV 1-10) uie von Behörden (Richtern) :mgeordneten und die privatim 
zwischen den Parteien vereinbarten. Zu den ersteren gehi"n·t d;1s Berliner0strakon1

• 

Den obigen Text möchte ich ~ber der z\\-eiten Gr11ppe zuweisen. Die Ver

handlung auf dem Dromos des Apollotempels winl kaum eine gerichtliche zu 
nennen sein, zumal die streitentlen Parteien ihre Vereinbarungen ((J"uvS~xxt) selbst 
dem Schreiber Perigenes übergeben haben (i6wxafJ.Ev). Vergleicht ma.n Paris. 4G, 12: 

I o/ ,I (\ ' I , < I> , 1 •I - c I \ , 
TOIJC opXcuc OIJC CiiJVJEfJ.EVOL r.p~.; ECWTO IJ.; ~fJ.W!J.OXEfJ.EV EV TE TWL llpaxi,EtWL XClt TOtq 

J},),),otc icp~tt;, wo sicher ein privates Abkommen gemeint ist, so liegt die Ver

mutung n~he: daß auch in unserem Fall in den uuvS~xat der vereinbarte 
vVortlaut des zu schwiirentlen Eides enthalten ist. Nun wissen wir aber, da.ß 
i111 gerichtlichen Verfahren die Behörde (auf Antrag der einen Partei) den Eid 
~ uf-.;etzte und dies Schriftstück einem V ertrnuensmann, einem Vereidiger (opxw

fJ.dTiJt;), übergab, in dessen Gegenwart tlann der Ehl im Tempel zu schwören 
1\·ar:!. Hiernach werden wir <lie Verhandlung auf tlem Dromos als eine private, 

höcl1stens vor einem von <lcu Parteien berufenen Schiet:lsrichter vollzogene zu 
betrachten haben, und dazu stinunt sowohl der Inhalt des promissorischen Eides 
~ls :mch seine iinßerst m;mgelhafte Stilisierung. So er1diirt sich auch am leich

testen die Subskription (Z. 2HJ27), ütlls ich den sehr schwer lesbaren Text richtig 
<·ntziffert halH', wona•·h schließlich nicht tlil'ser Eid, son<lern ein ;mderer ge
schworen wortl<'n ist. Ein<' sol('he nachträgliche ÄIJderullg ist eher begreiflich, 
wenn der Wortlaut zwischen Privat<·n vereinbart war, als wem1 eine Behörde 

ihn au(~·esetzt hätte. 

Schon I1Clch Auftindung des Berliner Osti~akon konnte lh:viLLOUT (Rev. 
l:~g. Yl ll) km1statieren~ d~ll3 durch Jen griechischen Text im großen und ganzen 
seine Ent.zill'erung und Drutung· dieser Urkundenklasse gut bestätigt werde. 

Das Heue Ostrakon hri11gt eine neue schöne Bestätigung, insofern es zum ersten
lll:ll dell ~atz enthiilt: OuSEv .J;cCJ~q iv ~~) opx?J EuTt'v. Gcnau dasselbe steht in 

REYILLOUTS l"bersetzungen (passim): il n'y a pas de mensoHge dans ce serment! 3 

Freilieh in einem anderen und zwm· grundlegenden Punkt glaube ich jetzt 
HEYILLOUTS Überst>tzungell modifizieren zu müssen. ~ach ihm sind diese de-

1
) Vgl. hie1·zu L. 'VENGEn, Der Eid in den griechischen Papyrusurkunden (SAY. Z. f. Rechtsg. 

XXIII ::?13 f.). Es hat diest>J' sorgfältigen Untersuchung geschadet, daß HEVILLOUTS Arbeiten dem 

'T e1-fasser nicht zugänglich wm·en. 
2

) V gl. Pnp. Grenf. ] 11 ll 17' wo der lleamte sngt: ;m~ TV11((7fETTEÖ.ctiJ.E1 1 cttrrolq a~Y.WIJ.~1"rjl1 

0o;Tv'~'' 0o•o~•a/ov, J1 Y.a~ 'Y~~.J,cwuc; ,C;,, ~~xo1' ~ör:oY.afJ.w. Dieser ~~XW/J.OTY,c; wird die Person sein, 
\'Oll de1· es in REnLLOUTS Textell immer heißt, daß der Eid in ihrer Hand sei. Im obigen Text 

spielt der Scbreibe1· Perigenes diese Rolle. 
3

) In dem Bel'liner Text kommt diese•· Gedallke in nntlerer \Veise zum Ausdruck. Hier sollen 
die Briider de1• ~chwö1·enden mitschwör·en (TWO/J.I'v:•wTav), dnß der Eid wnh1· ist. Vgl. zu diesen 
Eideshelfern \\TENGER n. a. 0., dem gegeniiher ich mu· bemerke; d11ß nicht nur die Brüder, sondern 
nnch die Schwörenden selbst die \Vahrheit heschw<iren sollen (vgl. das TVI' in CTVI'OIJ.vvJTwTcw), wohl 
nuch in der Formel: ov~~~~ ~EVOO~ "'/ ' I 

0 ::JY.W ~Töll', 
) . 
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Inotischen Texte Nie<lersell t·iften dC't' Eide, die die hetrPfl'rnden Pe1·sonen bereits 
geschworen ltaben: n Copie U.u serment qu 'a Ü1 i t X_~_" usw. Da nun die beid.ell 

griechischen Texte d.en Eid als einen erst ldinftig- zu leistenuen llczeidmcll 
(~pxor;, ~V Jet cp.;u~t): so kam mir d.ie Vermutung-, daß 'vohl ;mch in den de

motischen Texten die einleitenden Worte ebenso zu deuten seien. Auf' eine 

Anfrnge antwortete mir SriEtiELBERG tolgcnd.ermaßen: )) Die z:llllreicltcn erhaltenen, 

meist auf Scherben ges<'lu·iehenen demotischen Eide (vgl. BRt:Gscn, Thesaurus V, 
S. 1045) beginHen stets: I! pJ cnlj, nt e 'r l'l. a Jr·-f: ~\bschrift des Eides, welcltcn 
N. leisten wird.. Übernil steht das koptische Futurum III mit E. So h:tbe ich 

nuch Pap. Straßb. 12 futurisch üJ 1ersetzt. Iltre V ermutunp; hat sich also auf d:1s 
schönste bestätigt.« Naeh dieser klaren Auskunft 1 ist d.ic Übereinstimmung 

der demotischen und d.er griecl1ischen Texte nunmehr eine vollständige. Die 
demotischen Ostraka sind. nicht ,, CC'rtificats ((, die man im Tempel <lenen gab, 

die geschworen hatten (Rev. Eg·. V 23), sondern auch sie sind wie <lie griechi

schen Ostrnka Abschriften d.er, sei es behördlich, sei es privatim festgesetzten 
Bestimmungen l1ezüg-lich des künftig zu leistenden Eides. Eine Bestätigung des 

vollzogenen Eides in einer Subskription finde ich auf d.en demotischen Ostraka 
nicht, wohl aber auf einem demotischen Papyrus (Straßb. dem. 12). Die von Be

hörden de1n V ereidiger übergebenen Texte werden wahrscheinlich immer auf 

Papyrus gestanden haben. Die Ostraka, die gerichtliche Eide bieten, dürften Ab

schriften aus dem Besitz der Parteien sein. vV enn sich auf dein obigen Ostrakon 

eine Subkription von anderer Hand findet, so spricht \vohl auch dies dafür, daf3 
wir nur ein privates Abkommen vor uns haben. 

Ich bin durch diese Untersuclmngen zu einem neuen ErgelJnis hetrefl's des 

Eides im griechisch-röinischen .. "\g-ypten gekommell. Bisher sind. die in den 

Tempeln geleisteten Eide und. d.ie beim König geschworenen Eide (~pxot /3autAtY.ot') 

nicht scharf voneinander geschieclen worden, so zuletzt noch in der verdienst
vollen Studie von WENGER a. a. 0. Ich glaube, wir werden gut tun, künftig diese 
beiden Arten streng auseinanderzuhalten. Äußerlich unterscheiden sie sich zu

nächst darin, d.aß die Tempeleide regelmäßig bei <lem betreffenden Lokalgott 
und seinen uuvvaot S.eo/, die andf'r<'n Eide bei d.em regierenden König geschworen 

werden. Wohl verbergen sich Yielfach d.ie konsekrierten Ptolemäer in jenen 
uuvvaot Seo/, wie andererseits gelegentlich hinter d.en Königen auch noch Götter 
genannt werden; aber das Entscheidende ist, welcher Gott an erster Stelle an

gerufen wird. Sie unterscheiden sich ferner durch den Ort der Eidesleistung: 
jene werden iv T0 Iepc{J oder hri (lokal) nv Iepou, diese werden nicltt im Tempel 

geschworen. Letzteres läßt sich direkt belegen durch eine vielbehandelte Stelle 
im Paris. 63 II ~8 fi'., d.ie ich jetzt folgendermaßen endlich richtig zu ergänzen 

1) Nach der von SPIEGELBERG zitierten Stelle im Thesaurus scheint schon H. ilRUGSCH den 
Eingang t•ichtiger aufgefaßt zu haben, indem e1· iiher·setzt: "Vorschrift des EidPs, welcltell hätteN. 
zu leisten .. (unter Hinweis auf (bs g~xoq gv Ö;:l ~~J.~::rc" des Derliner Ostrakon). 

22* 
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glaube: ~pxovc; 7rC1..p Vf.M;;V 'Aa(3c.lv (.J..~ f.J..~VCV hrt nv[ V l E p] w V I' d.t..t..J XCI..l XCI..Tcl TWV (3cJ..(jt

/,iwv ypa1r[-rovc; J. Die Eide in den Tempeln sind hier scharf den Eiden bei den 

Königen gegenübergestellt. Schon diese Worte niitigen uns, auch unsererseits 

beide Arten zu trenneiL Sie zeige11 m1s aber mwh eilH'll Untersl'hie<l in <lem 
Vollzug der EidesleistuHg·, denn nach {lrr "'\Vortstellu11g ist das ypaTo-rcvc; nur auf 
de11 Königseid zu beziehen. Von diesem ist es bekannt, daß er schriftlich ge

geben wurde ('!ßtpc)'PcJ..1)Etv). Daß aber nicht etwa das bloße Schreiben genügte, 
zeigt z. B. Theb. Bankakt. XI, wo es YOn einem Königseid heißt: ~pxoc; 2v Wf.lO(J'Ev 

xaz vT>E'/.i'Po·ypd.cpYJ(J'Ev: also er wir<l sowohl geschworen als auch im Wortlaut nieder
geschrieben von dem Schwiirenden. Für die Tempeleide kennen wir die schrift
liche Formulierung (s. oben) und das Schwüren, aber nicht das 'Xßtpoypctcpelv. Die 
Schlußnote in P~1p. Straßburg dem. 12 ist nicht so formuliert, daß man sie etwa 

fiir eine Unterschrift des Schwürenden selbst (bzw. ihrer Verti·eter) halten kann. 
Vielmehr ist sie eine <lem SclrwöreJJden .~egebene Best.Htigung. Hierin liegt 

also ein formaler Pnterschied gegenüber dem Künigseid. 
Es fragt sich, ob wir Cnterschiede in der .Anwendung der heiden .Arten 

erkennen kilnnen. Nach der NationaliWt der Schwürenden oder derer, die 
schwüren lassen, kiinnen wir sie nicht scheiden. Der Königseid wird von allen 
Untertanen verlangt. Aber auch der Tempel<'id ist nicht etwa auf die Ägypter 

beschränkt. Yg-1. Hevenue-Pap. 5G, 8, wo das cpxt'(J'cJ.L EV tepwt allen Untertanen 
jeder Person geg·euiiLer in clem l>etrefl'enden Falle zu,u;estanden wird. In den 

(lemotis<·hen Eiden sind es wohl immer Agypter, die diesen Eid verlangen und 
h·isten. In den beiden grieehisehen Ostraka tritt, abgesehen vom griechischen 

\ Yortlaut, d:1s griechische Elenwnt au<'h <lm·in hervor, daß die Götter griechische 

Namen führen. In <l<·m Berliner Ostrakon, in <Lem die Schwörenden wohl der 
griiko-ägyptischen jJischbeviHkerung angehören, wir(l Eirt Tov 'Hpctx.f..Eov (= <llpa

xl,c.t'cuf\ cl. h. im Her<Ildesten1pel, geschworen (s. unten). Im ohigen Text, in dem 
beide Part<'ien rein griechische Namen führen, was damals freilich an sich noch 
nicht Griechc·ntum sicher l>ezeugt, wird der Tempel zwar mit seinem Hgyptischen 
Namen (:'\c.(J'E/3at~ov), nher der Gott in dc·r Eid<'sformel mit dem entsprechenden 

griechischen (llcctx/,~.;) genannt. Es ist <lies einP sehr lehrreiche neue Probe 
Cür den religiösen Synkretismus dieser Zeit: Griechen wie Ägypter gehen hier 
in <lie iig-yptisehen Tempel, und jc·der sieht in dem Herrn d<'s Tempels seinen Gott. 

Vielmehr scheint das Anwcndungsg<·hi<'t der Eide wenigstens zum Teil 
durch d<·n priv~lt('n oder öft'eutlich<'ll Charakt<'r de~ den Eid V erlangenden be-

1) v~r..t]w,, BRUNET DE PRESLE. .5-.:]"!v LuMnRoso-)lABAFFY. Dem Vvahren am nächsten kam 

HEVILLOUTS Yorschb1g, ßwr..t)~''· Dem gegenüber empfiehlt sich IE?lw'' nicht nur wegen der Größe der 
Lticke, soudern auch wegen der P<mdlelen. 

2
) ~o in Ostrulia II 1150. Die Emendation <H~ax/.~ov(q) ist wegen des Artikels ausgeschlossen. 

Y gl. jct1.t auch die Ancilogien ?rr~ •o~ K~ovE!ov in Grenf. I 11 und hr~ •ov XETEßm~ov (s. oben), ;r.~ 
•"j[" l.:?l"iv in P~tl'. 63 (s. oben). In l':tt•. 41-i steht dafiir ~~~ TIJ~' <H~wei.E!wt. 'V eist det• Gebrauch von ~r.~ 
d:~ranf hin, daß, nach demotischen Texten zu schließen, der Eid in det• • \. orhalle" des Tempels 
geschworen wurde P 
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stimmt "\YOl'U<'ll z11 seiu. Aus <ler PtolcmHerzeit gibt <'s 111cines VVisscns kein /Jr>ispid.) 
daj) ein Priratcr riJU'lll Pricate11 dr'n Künig.w'id auft>rlf!JI lu'ittf. l)r'J' J(r)ni!Jsn'd seiteint 
vielmehr aussdtliej3liclt im Intar)SSf' der Regierung vdristet -:u Sflll. ])it) Privaten scluvören 

sich untereinandfr illre Eide bei den LolwZr;öttern i11 i!trnt TP71tpelll. Zw:1r werd<'ll 

diese letzteren Ei<lc Yielfach (in Prozessen) YOII ei11er Ikhör<le ang-eord11d., alwr 

nur, nacJ1dem die einf' Pnrki de11 Eid v011 der ander<'n v<>rlangt lwt (~.po/3/;.t-

t-w·Sat, vgl. z. B. Pap. Grenf. 1 11 ). Die Bel1örd<• sorgt hi<·r nur für di<> ri<"htige 

Ausführung. And<·rerseits k<·nne ielt wcnigstens r'in B<'ispi<'l <laftir, daß au<"ll <li<· 

Regierung- iu ihrem Intcress<' Tempeleide verl:mgtc, in dem olJen zitierten Er

lasse des Finanzminist<·rs Par. 63 n 38 ff. Aus dics<'n w orteu (.J.~ (.J.~VOV hri Twl V 

Iep ]wv, a/../,ct Xct~ XctTct TWV Pctütf\EUJV "/pctr.TOUC: sclwint lwrYorzugelu·n, dnß das ,. er

langen des s(_'hriftlichen Königseides als ein<' Steigerung gegenüber dem des (nicl1t 

schriftlichen) Tempeleides aufgefaßt wird. Viellcicl1t lag der Vorzug d<·s Königs

eides für die Regierung, abgesch<'n von d<'m 1nomtrchischen Grundgcdanken, 

eben in der Sehriftlichkeit dieses Eides (s. oben). Es wäre f0rner zu untersuchen, 

ob etwa auch hier wie spüter im kaiserlichen Horn (vgl. }lol\Il\ISEN, Höm. Staats

recht IP 81 0) ein praktischer Y orzug des Königseides darin l:lg, dnß eine Ver

letzung des Königseides ein strafbares Verbrechen war, während die Y erletzung 

des Tempeleides den Göttern zu ahnden überl:tssen wurde. V gl. hierzu W ENGEn, 

a. n. 0. S. 270, der freilich dem Königseid hier nicht den Tempeleid gegenüber

stellt, sondern die hrieflichen Ei<lesversieherungen, von denen ich hier absicht

lich abgesehen habe. 

Docl1 alle diese Thesen hedürfen exakter Nachprüfung. Hier sei nur no<·h 

erwähnt, daß in der Kaiserzeit der Kaisereid aueh auf den Verkehr zwischen 

Privaten ausgedehnt \Yorden zu sein scheint (Yp;l. CPH. 224). Ein sicheres Bei

spiel für den Tempeleid ist 1nir aus dieser Zeit nicht erinnerlich 1• SpH.ter taucht 

er in der christlichen Zeit als Kircheneid auf 2 
- wieder ein Beispiel dafür, 

wie heidnische Gebräuche in die christliche Kirche übergeg:lllgc11 silHl. 

Endlieh ein Wort zu dem Namen ues Tempels, in dem mwh obigem Ostrakon 

grsehworen werden soll: XeüE/3at~ov. Daß im ersten Teil der Gottesname Chons 

steckt, ist durch Parallelen wie XeüSuk~;, 'XEü<fJp.~t~ usw. siehcr. Der Text biet(•t 

andererseits die Gleichsetzung dieses Chons mit 'Jlpaxt-0~;. Schon E. REYILLOUT 

hat vor l:mgen Jahren erlmnnt, dnß der theba11ischc Chonstempel <lU<·h 'JJpaxi\e?ov 

hieß (Rev. tgypt. I 17G, nls richtig nncrkannt Yon H. BRur.scn, Diet. Geogr. 

1303). Natürlich ist auch das 'llpctxi,Etov des Berliner Ostrakon kein anderPr 

Tempel als dieser. Aher welcher Kultname steckt in \EüE/3at0ov? Zu erwarten w:ire 

1) Tempeleide sind vielleicht gemeint mit den ~~Y.oe, die in den Kauf\·erträgen aus der Kaiser

zeit bei SPIEGELBERG, Demot. Pap. Strnßburg S. 10 erwähnt werden. 
2) Ein lehn·eiches Beispiel dafür ~teht in \VESSELYS Studien zur P<däograpllie und Papyms

kunde III Nr. 343 (YI.JVII. Jahrh.), 4: EcfJ' ~ n Y.arcd3a";.il" f..tOI :rwu.a>tY.ov g~Y.OI' ~'' ··~ ;oC &so:; /c"Jt'l,l 

~;!XAYJ7tlf c::~ TC!VTct ~"'~f((Y.((~ Y.Tl .• \!\Tenn der Eid hier als 7WI).((TI;!~~-. d. h. als npersönlich geleisteter·· be
zeichnet wird, also als sacramentum corporaliter praestitmu (vgl. vVEJSc;En S. 2.-,:~), ~o entspl'icl,t 

das unsern obigen Ausführungen über den Tempeleid. 



17-J- U. \VILCKEN: Ein Schwm im Chons-Tempel von Karnak. [48. Band. 

eine Transkription von Jjnslf" m 1VJ~t. Bd HEVILLOUT erscheint in den demoti

schen Eiden mel1rmals ein Cltons n1J Ha: der zu Xcuc,Gxt0cv nicht schlecht passen 

wilr<lP. Aber was bPdeutet n!J lla? Ind<·1n ich den ~\gyptologen das Feld 

ül>erlnsse, mache ich sie noch auf den Eigeunamen "Xcvuct/3ar aufmerksam, der 
in Pap. L<'iden S 2, 11 und 5, 4 lwgcgw·t. Zmn ~chluß bemerke ieh nur noch, 

daß die Uleichsetzung des Chons voll Tl1eheil mit 'll:~cu-:i,0.;- eine sehr alte ist; 

sie liegt ofl'enbar schon zugrun<le der :itiologischen ~age bei Ilerodot II 42. 
Der Herakles, Jessen Bild an einem bestimmten Tage dem An1011 von Theben 

zugeführt wird - das ist di<· real<· Unt<-rlage der Sage -, ist kein anderer 

als sein thehallischer Nachl>ar, der Cltons 111 \V;ü•. Das :\;;-cA.A.wvt0cv des Ostra

kon al>er winL wie ~TEINDORJT mir l>emerkt~ der Tempel des 1\lonth sein, der 

als Falke Yerehrt wur<le, denn ei11en Horastempel keimen wir in Theben nicllt . 

.Auf <lie Vereii1sangeleg<·nhcit, <lie den Anlaß zum Strrit gegeben hat, will 

id1 hier uicht eingelwll. ~\ ltfHillig ist, <lnl3 Her:tldeides seinen Sohn erst cin

fil h ren will, \V<'Illl .-.;<dn \" ater g-estorbPn ist. 1\lög<'ll unsere Vereinsforscher 

<liPse :--leite Jt~s TPxtes weiter :ntfkHiren. 

Es ist <'in nach vielen S<>iten hin wPrtYoll<'S Stück, clessen Bergung für die 

\ \rissenschnft wir llrn. I>r. L.\1\IEI~ Y<'r<la 11 ken. N en11en wir es: Ostrako11 Lamm·. 

1
) ~o auch BRuGSCH in seiner Kote :zu ~·rr.:t~~:s Ausgabe. \VtEDElii.ANN in seinem llerodot

konuneHtar (S. 204) sieht in diesem Her~ddes den •ithyphallen Chem .. , also )[in. 


